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sozialdemokratische Arbeiterschaft hat es stets abgelehnt, den Klassen-
kampl in den rohen Formen zu fiihren, wie es das Biirgertum gegeniiber
dem Ko6nigtum und der Aristokratie getan hat, und die blutigen Schatten
Karls I, Ludwigs XVI. und des Ziircher Biirgermeisters Hans Wald-
mann heraufzubeschworen, denen man den Kopf vor die Fiifle legte.
Soweit es von der schweizerischen Arbeiterschaft abhingt, soll auch
in der Zukunft der aus den Gegensitzen in der Gesellschaft hervor-
gerufene Kampf sich in humanen Fermen auf dem Boden der Demo-
kratie abspielen.

Die Volkerrechtslehre des National-
sozialismus
Von Rudolf Bertschi.

Im Dritten Reich ist die Wissenschaft nicht Selbstzweck, sondern
Mittel zu politischen Zwecken. Das gilt insbesondere fiir die Rechts-
wissenschaft, die sich nach Auffassung der Nationalsozialisten aus-
schlieBlich mit jenem Rechte zu befassen hat, «das dem deutschen Volke
niitzt». « Wissenschaft ist sinnvoll nur méglich», erklirt der mafgebende
Staatsrechtslehrer Huber in seiner «Verfassung» (S. 302}, «wenn sie von
der selbstverstindlichen politischen Grundhaltung heraus selbstverant-
wortlich geleistet werden kann.» Nur von dieser «selbstverstindlichen
politischen Grundhaltung heraus», namlich dem praktischen Nutzen fiir
das nationalsozialistiche Deutschland, sind auch jene Vélkerrechts-
lehren zu begreifen, die seit Beginn des Dritten Reiches mit mehr oder
minder geistidem Aufwand von nationalsozialistischen Rechtslehrern
verbrochen worden sind. Entsprechend der Entwicklung der Hitlerschen
Aullenpolitik lassen sich bei ihnen vier Stufen unterscheiden: die Lehren
zur Bekidmpfung des Friedensvertrages von Versailles, die Lehre vom
rassischen Vélkerrecht als Hebel fiir die Schaffung eines Grofldeutsch-
lands, die Lehren zur Rechtfertigung des Bruches freiwillig eingegan-
gener zwischenstaatlicher Vertriage und die Lehren zur wissenschaft-
lichen Verbrimung des neudeutschen Imperialismus.

Die wissenschaftlich-politische Aufgabe, das geltende Vélkerrecht
fiir die Zwecke der deutschen «Befreiungspolitik» von 1933 bis 1937
zurechtzumachen, wurde dlteren, auch im Ausland bekannten deutschen
Volkerrechtslehrern iibertragen. Dieser Auftrag 1aBt sich wortlich nach-
weisen. Im «Reichs- und preullischen Verwaltungsblatt», Bd. 55 (1934},
S.9 ff. plauderte ein Giinter Kraaz in dem Aufsatz «Nationalsozia-
listisches Vélkerrechtsdenken» wie folgt aus der Schule:

«Es wird aus bestimmten Griinden als notwendig angesehen, dafl heute
deutsche Vélkerrechtsgelehrte von Ruf die Vereinbarkeit der alten vélker-
rechtlichen Begriffe mit der nationalsozialistischen Weltanschauung vor aller
Welt beweisen ... Die nationalsozialistische Vélkerrechtslehre ist vorerst noch
gezwungen, auch mit den bisherigen Mitteln des Vélkerrechts dahin zu streben,
dall die uns auferlegten Zwangsdiktate einer besseren Regelung weichen
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Deutschland stiitzt sich heute im Kampf um seine Gleichberechtigung mit un-
bestreitbarem Erfolg auf vélkerrechtliche Begriffe.»

Zur Verstirkung der Wirkung auf das Ausland wurde scgar die
Propagdgandaschrift des «Vélkerrechtslehrers» Heinrich Rogge «Hitlers
Friedenspolitik und das Vélkerrecht» (Berlin 1935) nicht, wie {iblich,
in gotischen Lettern, sondern in Antiqua gesetzt.

Die Zusammenarbeit zwischen der naticonalsozialistischen Vélker-
rechtswissenschaft und der AuBenpeclitik des Dritten Reiches 148t sich
im einzelnen verfclgen. Das Verlangen nach der deutschen «Gleich-
berechtigung» und «Unabhéingigkeit» kehrt in jeder Hitlerrede vom Mai
1933 ab wieder. In der Note an die Locarnomichte vom 1. April 1936
beschwert sich die deutsche Regierung insbesondere dariiber, daf3 bei
diesen Michten «jener Geist des Verstindnisses fiir die Gesetze der
Ehre und Gleichberechtigung» fehle, «die im Leben der Vélker zu allen
Zeiten die erste Voraussetzung fiir die Abmachung freier und damit
geheiligter Vertrage bilden», Das deutsche Volk sei entschlossen, «seine
Freiheit, seine Selbstindigkeit und damit seine Gleichberechtigung» zu
wahren, In der Vertretung dieser «natiirlichen internationalen Grund-
sitze des Staatenlebens» sehe es ein Gebot der «nationalen Ehre» und
die Voraussetzung fiir jede praktische Zusammenarbeit der Vilker. Nie
in der Welt habe es ein grofles Volk gegeben, das auf das «primitivste
Recht der Verteidigung» verzichtet habe. Um den kommenden Ab-
machungen zur Sicherung des europiischen Friedens den Charakter
«<heiliger Vertriage» zu verleihen, sollten an ihnen die in Frage kom-
menden Nationen nur als vollkommen «gleichberechtigte und gleich-
dgeachtete» Glieder teilnehmen. AbschlieBend erkliarte Hitler dann in
seiner Rede vom 30. Januar 1937, vom Versailler Vertrag habe seine
natiirliche Erledigung jener Teil defunden, der dem deutschen Volke
die Gleichberechtigung genommen habe. Die Ehre des deutschen Volkes
sei wieder hergestellt, und von nun ab werde Deutschland als gleich-
berechtigter Staat an der Behebung aller eurcpéischen Probleme mit-
arbeiten,

Von der «natiirlichen Rechtsgemeinschaft der Vélker» nahmen Hitler
und ihm folgend die nationalsozialistischen Vélkerrechtslehrer einen
einzigen Staat aus: SowjetruBland. Carl Schmitt suchte das mit der
Behauptung zu begriinden, dal die Voraussetzung jeder vélkerrecht-
lichen Gemeinschaft eine gewisse Gleichartigkeit der innerstaatlichen
Ordnung sei, die bei SowjetruB3land nicht vorliege. Jedem Juristen
infisse einleuchten, dafl durch die Einfithrung eines die Weltrevolution
betreibenden europiischen Partners in den Vélkerbund dessen konkrete
Gemeinschaft gesprengt, juristisch etwas ganz anderes aus ihm de-
worden sei. Norbert Giirke will («Volk und Vélkerrecht», Beitrige zum
Gifentlichen Recht der Gegenwart, Heft 5, Tiibingen, 1935} die Sowjet-
union von der Volkerrechtsgemeinschaft ausschlieffen, weil der bolsche-
wistische Staat das Bestehen einer staatlichen Ordnung {iberhaupt ver-
neint. Erich H&hndort spricht («Deutsche Verwaltung», 1936, S. 274}
jenen Staaten, die zu Sektionen der bolschewistischen Internationale
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herabgedriickt seien, die Unabhangigkeit und Selbstindigkeit und damit
die staatliche Eigenschalit iiberhaupt ab. Helmut Dietze lehrt («Europa
als Einheit», Zeitschrift fiir Vélkerrecht, 1936, S. 308), Sowjetruf3land
sei von der européischen Kulturgemeinschaft durch einen Teufelsgiirtel
getrennt und stehe auBlerhalb jeder denkbaren Viélkergemeinschalft.
Nach Lohmann («Das Lebensrecht des deutschen Volkes», Deutsche
Juristenzeitund, 1936, S.342] ist Frankreich wegen seines Beistands-
paktes mit SowjetruBlland vom 2. Mai 1935 «mit dem Bisen im Bund»,
es habe damit einen derartigen Zustand allsemeiner Gefiahrdung ge-
schalfen, daBl das Maf} des Unrechts iiberlaufen muBlte. Und E. H. Bock-
hoff brandmarkte in seiner von dem Reichsminister Frank eingeleiteten
und angepriesenen Schrift «Volkerrecht gegen Bolschewismus» (Berlin
1937) Sowjetruflland als den «totalen Rechtsfeind» schlechthin, tiber
den die nationalsozialistische Rechtswissenschaft den Bannfluch, das
Anathema zu sprechen habe. Die Sowjetunion sei ein «zu Tarnungs-
zwecken in staatlicher Form auftretender krimineller Tatbestand», ein
«Nichtstaat», ja ein «Antistaat», ein «vilkerrechtswidriges Gebilde von
Grund auf». Die Umwelt befinde sich «bis zur endgiiltigen Liquidierung
des Weltbolschewismus im Zustande einer permanenten Notwehr«. Die
Vernichtung des Weltbolschewismus sei «ein volkerrechtliches Grund-
recht und in demselben Mafle eine Grundpflicht». Wer mit Sowjetrul3-
land Vertrige schliele, sei ein «Rechtsfeind», derartige Vertrige seien
«vilkerrechtlich unbeachtlich, juristisch nichtig». Gegeniiber dem Bol-
schewismus als «deliktischem Tatbestand» miifiten die Sanktions-
bestimmungen des Vélkerbundspaktes angewendet werden (. .

Selbstverstandlich wurden diese «wissenschaftlichen» Ausfille gegen
Scwietrullland in allen Hitlerreden bis zur Aufnahme der deutschen
Verhandlungen mit Stalin im Frithjahr 1939 gedeckt. So begriindete
Hitler in seiner Niirnberger Rede vom 15. September 1935 die an diesem
Tage verkiindeten Judengesetze unter anderm damit, dal} erneut die
bolschewistische Internationale von Moskau die Vélkerverhetzung ofien
und planmifig betreibe. In der Rede vom 30. Januar 1937 versicherte
er, niemals werde das nationalsozialistische Deutschland zum Schutze
des Bolschewismus eine Hilfspflicht erfiillen, noch wolle Deutschlana
selbst von einem bolschewistischen Staat eine Hilfe entgegennehmen (:}.
Noch in der Rede vom 20. Februar 1938 erklirte er:

«Wir sehen im Bolschewismus mehr noch als frither die Inkarnation des
menschlichen Zerstérungswillens..., Der Bolschewismus versucht fortgesetzt,
die andere Menschheit in ein Ungliick ungeheuersten Ausmales zu stiirzen.
Jede Bolschewisierung eines europiischen Landes bedeutet eine Verschiebung
des Status quo, denn diese bolschewisierten Gebiete sind dann nicht mehr
selbstindige Staaten mit einem nationalen Eigenleben, sondern Sektionen der
Moskauer Revolutionszentrale . .. Die deutsche Regierung wiirde in einer Bol-
schewisierung Spaniens eine Stoérung des europiischen Gleichgewichts er-
blicken. Es bestiinde die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Seuche, der
wir dann unter keinen Umstdnden gleichgiiltig gegeniiberstehen kénnten.»

Die schon im Jahre 1934 und dann wieder seit 1937 in Angrifi gde-
nommene Schaffung eines «GroBldeutschland» wurde «wissenschaftlich»
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besonders von jener allein als echt nationalsozialistisch anerkannten
Richtung in der Volkerrechtslehre des Dritten Reiches betrieben, die
einen rassenmifigen Aufbau des Vélkerrechts forderte. Der lange maf3-
gebende nationalsozialistische Rechtstheoretiker Helmut Nicolai («Die
rassengesetzliche Rechtslehre», Miinchen, 1933) bezeichnete als einzige
Rechtsquelle des Vélkerrechts die iibereinstimmende Willensrichtung
simtlicher Vélker. Diese Ubereinstimmung sei aber nur bei Gleichartig-
keit des Empfindens méglich, die mit der rassischen Gleichartigkeit
verkniipft sei. Eine engere Staaten- und Vélkergemeinschaft sei nur
zwischen germanischen Vélkern méglich, Der nordisch-germanisch-
deutsche Rechtsgedanke verneine im Gegensatz zum orientalischen
Denken den Gedanken der Weltherrschaft, der Unterdriickung anderer
Volker und der Vernichtung ihrer Eigenart. Eroberungen seien nur be-
rechtigt, soweit sie auf die Gewinnung von Siedlungsland fiir deutsche
Bauern gerichtet seien. Grundsitzlich miiBten alle im vélkischen Sinne
deutschen Siedlungsgebiete zu einem GroBdeutschland zusammengefaB3t
werden. Auch Wolgast verlangte in seinem «Vélkerrecht» (Berlin, 1934)
die grundsdtzliche Neugestaltung Europas gemaB den Rasseunter-
schieden der Kelten, Germanen und Slawen. Ebenso erklirte noch G, A.
Walz («Inflation im Vélkerrecht der Nachkriegszeit», Berlin, 1939) das
Volkstumsprinzip als die Grundlage der neuen Vélkerrechtsordnung
und forderte «eine durchgreifende vélkische Bereinigung der politischen
Wirklichkeit», Norbert Giirke («Volk und Vélkerrecht», Tiibingen, 1935,
und «Grundziige des Viélkerrechts», 1936) behauptete, die Rassenihn-
lichkeit fiihre zur Ausbildung iibereinstimmender Staatsformen und po-
litischer Ideen; wo ein Volk in mehrere Staaten zerfalle, wie im Falle
Deutschland und Osterreich, werde die Eigenstaatlichkeit unsinnig.
Noch weiter geht Walter Hamel in dem Aufsatz «Volkseinheit und
Nationalititenstaat» (Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft,
95. Bd., 1934, S. 596), indem er ausfiihrt, das «Recht der Nation» schliefe
die Befugnis in sich, iiber Staatsgrenzen hinweg «den teleologischen Zu-
sammenhang mit dem Ganzen herzustellen» und insoweit «staatliche
Grenzen zu berichtigen». Auf alle Fille, meinte er, habe Deutschland
das Recht, die Belange gleichstimmiger Volksteile gegeniiber anderen

Staaten zu vertreten.

(Schluls folgt.)

NEUE BUCHER

Geschichte des Schweizerischen
Verbandes des Personals 6ifentlicher
Dienste. Von Dr. Hugo Jordi — 1939 —
Unionsdruckerei Luzern — 156 Seiten.
Diese Arbeit stellt eine Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Wiirde
eines Doctor rerum politicanum der
Juristischen Fakultidt der Universitit
Bern dar. Ihr Verfasser hat sich mit
Erfolg bemiiht, das ihm gestellte Pro-
blem umfassend und griindlich zu be-

wiltigen. In der Einleitung schildert
Dr. Hugo Jordi im Rahmen der wirt-
schaftlich - industriellen = Gesamtent-
wicklung, die unser Land im 19. Jahr-
hundert durchgemacht hat, die ihrer-
seits in immer stirker zunehmendem
MaBe der Bevilkerungskonzentration
in Stidten und Industriezentren rief,
das allmahliche Aufkommen und Er-
starken staatlicher und kommunaler
Betriebe. Straflenbahnen, Wasserver-

157



	Die Völkerrechtslehre des Nationalsozialismus

